
  

Fotos von der Beisetzung einer Ermordeten

Zeitung hätte den Wunsch der Angehörigen respektieren
müssen

Ein 18-jähriges Mädchen wird ermordet. Die Online-Ausgabe einer Boulevardzeitung
berichtet über die Beisetzung. Sie zeigt Porträtfotos des Mädchens, das Mitglied in
der Jugendfeuerwehr seines Wohnortes war, sowie Bilder von jungen
Feuerwehrangehörigen, einer Gruppe Feuerwehrmänner am Grab und schließlich
vom geschlossenen Grab mit Kränzen. Eine Nutzerin der Online-Ausgabe sieht in
den Fotoveröffentlichungen eine Verletzung des Persönlichkeitsschutzes sowie eine
unangemessene Darstellung. Der Friedhof sei abgesperrt gewesen. Ein Foto zeige
minderjährige Feuerwehrleute. Die Rechtsvertretung der Zeitung teilt mit, dass der
Mord an dem Mädchen insbesondere im Großraum seines Wohnortes die
Bevölkerung zutiefst aufgewühlt und erschüttert habe. Sämtliche Medien hätten
tagelang über das aufsehenerregende Verbrechen berichtet. Der Autor des
kritisierten Beitrages habe sich ordnungsgemäß beim Einsatzleiter der Polizei als
Reporter vorgestellt. In Absprache mit der Polizei seien die Berichterstatter
außerhalb des Friedhofgeländes geblieben, während Freunde, Familie und
Feuerwehrkameraden Abschied genommen hätten. Man habe selbstverständlich den
Wunsch der Familie respektiert, während der Trauerfeier nicht durch Pressevertreter
gestört zu werden. Einige der kritisierten Aufnahmen seien außerhalb des Friedhofs
aufgenommen worden. Die abgebildeten Feuerwehrleute seien in Uniform angetreten
und in Einsatzfahrzeugen vor- und auch wieder abgefahren. Sie hätten bemerkt,
dass sie von Journalisten fotografiert und gefilmt worden seien, hätten sich aber
darüber nicht beschwert. Das Foto vom Grab mit Kränzen sei aufgenommen worden,
nachdem die polizeiliche Absperrung längst wieder aufgehoben worden sei. 

Der Beschwerdeausschuss sieht in der Veröffentlichung eine Verletzung des
Persönlichkeitsschutzes nach Ziffer 8 des Pressekodex. Er spricht eine Missbilligung
aus. Das Foto, das die Feuerwehrleute am Grab zeigt, verletzt den privaten Bereich
der Hinterbliebenen des Mordopfers. Der Friedhof war während der Trauerfeier
abgesperrt. Insofern hätte die Redaktion den Wunsch der Angehörigen nach
Privatheit respektieren müssen. Auch wenn es möglich war, von außerhalb des
Friedhofsgeländes Fotos vom Geschehen am Grab zu machen, hätte die Zeitung auf
diese Möglichkeit verzichten müssen. Dass sie die Bilder dennoch angefertigt und
veröffentlicht hat, ist ein deutlicher Verstoß gegen den Pressekodex. Nicht kritisiert
wird die Veröffentlichung des Fotos der Jugendfeuerwehr und des geschlossenen
Grabes. Ein Bild stammt aus dem öffentlichen Raum vor dem Friedhof, ein anderes
entstand nach der Trauerfeier am dann öffentlich zugänglichen Grab. Beide Bilder
konnten daher veröffentlicht werden, da sie keine Szene aus einem abgesperrten, für



privat erklärten Raum zeigen. (0254/14/1)

Aktenzeichen:0254/14/1
Veröffentlicht am: 01.01.2014
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: Missbilligung 
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